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Amtliche Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld

Festsetzung der Grundsteuer A und B

für die Gemeinden Brehme, Ecklingerode, Ferna, Tastungen, 
Wehnde sowie die Einheitsgemeinde Teistungen mit den 
Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf und Teistungen für das 
Kalenderjahr 2023

Nach § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973, 
BGBl. I S. 965, zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16. 
Dezember 2022, BGBl. I S. 2294, ist es möglich, bei zum Vorjahr unverän-
derten Grundsteuerhebesätzen auf die Versendung von Einzelsteuerbe-
scheiden zu verzichten und die Grundsteuer A und B mittels Allgemein-
verfügung festzusetzen.
Hiermit wird die Festsetzung der Grundsteuer A und B für das Kalender-
jahr 2023 öffentlich bekannt gemacht.
Für die Festsetzung gelten die Grundsteuerjahresbeträge in den zuletzt 
erteilten Grundsteuerbescheiden. Die Beträge sind auch weiterhin an 
den angegebenen Fälligkeitstagen des letzten Grundsteuerbescheides 
zu entrichten.
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekannt-
machung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Dieser ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, 
Hauptstraße 17, 37339 Teistungen einzulegen.
Wird ein Rechtsbehelf erhoben, so befreit dies nicht von der fristgemä-
ßen Zahlung der Abgaben.

Hinweis:
Der Steuerbürger ist dazu verpflichtet, für Einfamilienhäuser und Miet-
wohngrundstücke, die gemäß § 42 GrStG nach der Ersatzbemessung 
veranlagt sind, die Grundsteueranmeldung für jedes Kalenderjahr nach 
den Verhältnissen zum Beginn des Kalenderjahres abzugeben (§ 44 Abs. 
3 GrStG).
Er ist von seiner Erklärungspflicht nur befreit, wenn keine Änderungen 
hinsichtlich der steuerpflichtigen Wohn- oder Nutzfläche durch An- und 
Ausbauten, Anzahl der Garagen und bei der Ausstattung der Wohnung 
eingetreten sind.

Teistungen, den 10. Januar 2023
gez. Raabe
Gemeinschaftsvorsitzender

Amtliche Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden

Brehme

Satzung

über die Benutzung der Kindertageseinrichtung der Gemeinde Brehme

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. 
S. 414, 415) und der Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, ande-
ren Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Thüringer Kin-
dergartengesetz - ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 276), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 31.07.2021 (GVBl. S. 
387), des § 20 Abs. 8 ff. Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 8b des Gesetzes vom 20.12.2022 
(BGBl. I S. 2793) hat der Gemeinderat der Gemeinde Brehme in der Sit-
zung am 13.12.2022 die folgende Satzung über die Benutzung der Kin-
dertageseinrichtung beschlossen:

§ 1
Träger und Rechtsform

Die Kindertageseinrichtung wird von der Gemeinde Brehme als öffentli-
che Einrichtung unterhalten. Durch ihre Inanspruchnahme nach Maßgabe 
dieser Satzung entsteht ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis.

§ 2
Aufgaben und Grundsätze

(1) Die Aufgaben der Kindertageseinrichtung bestimmt sich nach den 
Vorschriften des Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Be-
treuung von Kindern in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen 

und in Kindertagespflege (Thüringer Kindergartengesetz - ThürKigaG) 
und den einschlägigen Rechtsverordnungen.
(2) Die Rechte und Pflichten nach dieser Satzung nehmen die Eltern 
wahr. Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die jeweiligen Personensor-
geberechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 5 des Achten Buchs Sozialge-
setzbuch (SGB VIII) oder Erziehungsberechtigten im Sinne des § 7 Abs. 
1 Nr. 6 SGB VIII.
(3) Mit der Anmeldung und Aufnahme ihres Kindes in die Kindertagesein-
richtung erkennen Eltern die Benutzungsregelungen dieser Satzung an. 
Gleiches gilt auch für die Konzeption der jeweiligen Kindertageseinrichtung.

§ 3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindertageseinrichtung steht grundsätzlich allen Kindern, die in 
der Gemeinde ihren Wohnsitz (Hauptwohnsitz i. S. des Melderechts) ha-
ben, nach Maßgabe der verfügbaren Plätze offen.
(2) Darüber hinaus steht die Kindertageseinrichtung auch Kindern, die 
ihren Wohnsitz in einer anderen Gemeinde/Stadt haben, aufgrund des 
Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 ThürKigaG bzw. § 5 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) offen, wenn verfügbare Kapazitäten 
vorhanden sind.
(3) In der Kindertageseinrichtung werden Kinder im Alter von 1 Jahr bis 
zum Schuleintritt betreut.
(4) Wenn die in der Betriebserlaubnis festgelegte Höchstbelegung der 
jeweiligen Einrichtung erreicht ist, sind weitere Aufnahmen erst nach Frei-
werden von Plätzen möglich.
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§ 4

Öffnungszeiten/Schließzeiten/Betreuungsumfang
(1) Die Kindertageseinrichtung ist an Werktagen montags bis freitags von 
07:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Neufestlegung der Öffnungszei-
ten der Kindertageseinrichtung erfolgt nach Anhörung des Elternbeirates 
durch den Träger der Kindertageseinrichtung.
(2) Die Eltern haben die Möglichkeit, aus verschiedenen Betreuungsum-
fängen zu wählen. Die angebotenen Betreuungsumfänge ergeben sich 
aus der Gebührensatzung zu dieser Satzung.
(3) Wünschen die Eltern eine Änderung des ursprünglich gewählten 
Betreuungsumfangs, muss dies der Leitung der Kindertageseinrichtung 
spätestens 1 Monat vor der gewünschten Änderung mitgeteilt werden.
(4) Nach Anhörung des Elternbeirates können für die Kindertagesein-
richtung Schließzeiten (z. B. an den Tagen zwischen Weihnachten und 
Neujahr, an Brückentagen, während der Sommerferien, zum Zwecke 
der Fortbildung des pädagogischen Fachpersonals) festlegt werden. Die 
Schließzeiten der Kindertageseinrichtung werden rechtzeitig zum Beginn 
des Kindergartenjahres für das laufende Kindergartenjahr durch Aus-
hang in der Kindertageseinrichtung bekanntgegeben.

§ 5
Anmeldung/Aufnahme

(1) Die Anmeldung soll in der Regel sechs Monate vor der gewünschten 
Aufnahme bei der Leitung der Kindertageseinrichtung erfolgen. Kurzfris-
tige Anmeldungen können in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Zuzug, 
berufliche Veränderung etc.) im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
freien Plätze berücksichtigt werden. Besucht das Kind zum Zeitpunkt der 
Anmeldung eine andere Kindertageseinrichtung, haben die Eltern zu be-
stätigen, dass das Betreuungsverhältnis für diese Einrichtung wirksam 
zum Zeitpunkt der gewünschten Aufnahme in die Kindertageseinrichtung 
gekündigt wurde.
(2) Jedes Kind muss vor seiner Aufnahme in die Kindertageseinrichtung 
ärztlich oder amtsärztlich untersucht werden, was durch Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses über die gesundheitliche Eignung zum Besuch 
einer Kindertageseinrichtung nachzuweisen ist. Die Bescheinigung soll 
auch Hinweise auf Unverträglichkeiten und Allergien enthalten. Darüber 
hinaus haben die Eltern dem Träger den Nachweis zu erbringen, dass 
zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen 
vollständigen, altersgemäßen und nach den Empfehlungen der Ständi-
gen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist. 
Die ärztliche Bescheinigung und der Nachweis zur Impfberatung sollen 
zum Zeitpunkt der Vorlage in der Kindertageseinrichtung nicht älter als 
vier Wochen sein.
(3) Vor Beginn der Betreuung eines Kindes ab Vollendung des ersten 
Lebensjahres ist der Leitung der Kindertageseinrichtung nachzuweisen, 
dass ein ausreichender Impfschutz gegen Masern bzw. eine Immunität 
gegen Masern besteht oder das Kind aufgrund einer medizinischen Kon-
traindikation nicht geimpft werden kann. Ein ausreichender Impfschutz 
besteht, wenn ab der Vollendung des ersten Lebensjahres mindestens 
eine Schutzimpfung und ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres 
mindestens zwei Schutzimpfungen gegen Masern bei dem betroffenen 
Kind durchgeführt wurden. Zum Nachweis des ausreichenden Impfschut-
zes bzw. der Immunität gegen Masern ist der Kindertageseinrichtung 
vorzulegen:

1. eine Impfdokumentation nach § 22 Abs. 1 und 2 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) oder ein ärztliches Zeugnis, auch in Form 
einer Dokumentation nach § 26 Abs. 2 Satz 4 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch, darüber, dass bei dem zu betreuenden Kind ein 
nach den Maßgaben von § 20 Absatz 8 Satz 2 IfSG ausreichender 
Impfschutz gegen Masern besteht,

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei dem zu betreuenden Kind 
eine Immunität gegen Masern vorliegt oder sie aufgrund einer medi-
zinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können oder

3. eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer an-
deren Gemeinschaftseinrichtung im Sinne von § 33 Nr. 1 oder 2 IfSG 
darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 1 oder Nummer 2 bereits 
vorgelegen hat.

(4) Kinder aus anderen Gemeinden innerhalb Thüringens können im 
Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 ThürKigaG bei freien Ka-
pazitäten aufgenommen werden. Die Eltern sollen dies bei der Gemein-
de/Stadt sechs Monate vor der gewünschten Aufnahme unter Angabe 
der gewünschten Kindertageseinrichtung beantragen.
(5) Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung erfolgt 
durch Bescheid zu dem darin festgesetzten Datum. Ab dem im Aufnah-
mebescheid festgesetzten Datum sind die Eltern zur Zahlung der Benut-
zungsgebühr nach Maßgabe der Gebührensatzung verpflichtet, es sei 
denn, sie haben den Platz rechtzeitig mindestens einen Monat vor der 
geplanten Aufnahme ihres Kindes schriftlich gegenüber der Gemeinde-
verwaltung wieder gekündigt.
(6) Die Betreuung in der Kindertageseinrichtung kann widerrufen wer-
den, wenn das Kind seine Hauptwohnung in einer anderen Gemeinde/
Stadt hat oder aus der Gemeinde Brehme in eine andere Gemeinde/
Stadt verzieht und der Platz für die Betreuung eines Kindes der eigenen 
Gemeinde benötigt wird. Der Aufnahmebescheid wird für derartige Fälle 
grundsätzlich mit einem Widerrufsvorbehalt versehen.
(7) Beabsichtigen die Eltern mit ihren Kindern den Umzug in eine an-
dere Gemeinde/Stadt und soll das Kind auch weiterhin in der schon vor 
dem Umzug besuchten Kindertageseinrichtung betreut werden, ist dies 

der Gemeinde/Stadt, in der das Kind betreut wird, ebenfalls in der Regel 
sechs Monate vor dem geplanten Umzug mitzuteilen.
(8) Kinder aus Gemeinden außerhalb Thüringens können im Rahmen 
des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 SGB VIII bei freien Kapazitäten 
aufgenommen werden, wenn die nicht durch Elternbeiträge gedeckten 
Kosten des Platzes durch die Wohnsitzgemeinde bzw. den örtlich zustän-
digen Träger der öffentlichen Jugendhilfe des Kindes und/oder durch die 
Eltern selbst übernommen werden.

§ 6
Mitwirkungspflichten der Eltern

(1) Die Eltern sorgen für einen regelmäßigen und kontinuierlichen Be-
such der Kinder unter Beachtung der Öffnungszeiten der Einrichtung so-
wie des gewählten Betreuungsumfangs.
(2) Die Eltern unterstützen die Eingewöhnung ihrer Kinder. Die hierzu 
mit der Einrichtung getroffenen Absprachen sind im Interesse der Kinder 
einzuhalten. Die Eingewöhnung beginnt mit der Aufnahme des Kindes 
und beträgt in der Regel 2 Wochen.
(3) Die Eltern übergeben ihr Kind zu Beginn der Betreuungszeit dem päd-
agogischen Personal und holen es nach Beendigung der Betreuungszeit 
beim pädagogischen Personal der Einrichtung wieder ab. Die Aufsichts-
pflicht des pädagogischen Personals beginnt mit der persönlichen Über-
nahme des Kindes und endet mit der Übergabe des Kindes durch das 
Personal an die Eltern oder abholberechtigten Personen.
(4) Die Eltern erklären bei der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung 
schriftlich, wer außer ihnen zur Abholung des Kindes berechtigt ist. Die 
abholberechtigte Person soll mindestens zwölf Jahre alt sein. Soll ein 
Kind den Heimweg allein antreten, bedarf es zuvor einer schriftlichen Er-
klärung der Eltern gegenüber der Leitung. Die Erklärungen können jeder-
zeit widerrufen bzw. geändert werden.
(5) Bei Verdacht oder Auftreten einer ansteckenden Krankheit im Sinne 
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) beim Kind oder in der Wohngemein-
schaft des Kindes sind die Eltern zu unverzüglicher Mitteilung an die 
Leitung bzw. das pädagogische Personal der Einrichtung verpflichtet. In 
diesen Fällen darf die Einrichtung erst wieder besucht werden, wenn eine 
ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.
(6) Das Fehlen des Kindes wegen Krankheit oder aus anderem Grund ist 
unverzüglich der Leitung der Einrichtung bzw. dem Erzieherpersonal mitzu-
teilen. Die voraussichtliche Dauer der Abwesenheit soll angegeben werden.
(7) Die Eltern informieren die Kindertageseinrichtung über alle wesent-
lichen Veränderungen, die die Personensorge oder die Gesundheit des 
Kindes betreffen.
(8) Die Eltern haben die Bestimmungen dieser Satzung sowie der Sat-
zung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kinder-
tageseinrichtung und die Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten 
einzuhalten und insbesondere die Elternbeiträge sowie die Verpflegungs-
gebühr regelmäßig und rechtzeitig zu entrichten.

§ 7
Pflichten der Leitung der Kindertageseinrichtung

(1) Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder eine von ihr beauftragte 
Person übt das Hausrecht in der Kindertageseinrichtung aus.
(2) Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder eine von ihr beauftragte 
Person führt das Aufnahmegespräch mit den Eltern und nimmt die Beleh-
rung nach § 34 Abs. 5 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 
vor. Sie verlangt von den Eltern von Kindern ab Vollendung des 1. Le-
bensjahres die Vorlage eines Nachweises nach § 20 Abs. 9 Satz 1 IfSG. 
Treten die im IfSG genannten Krankheiten oder ein hierauf gerichteter 
Verdacht auf, so ist die Leitung verpflichtet, unverzüglich die im Gesetz 
vorgeschriebenen Meldungen und Vorkehrungen zu treffen.

§ 8
Elternbeirat

Die Eltern der Kindertageseinrichtung haben das Recht, einen Elternbei-
rat zu bilden. Die Wahl des Elternbeirates erfolgt nach den Regelungen 
des § 12 Abs. 4 und 5 ThürKigaG. Die Gemeinde stellt die Beteiligungs-
rechte des Elternbeirates bei Entscheidungen nach § 12 Abs. 2 und 3 
ThürKigaG sicher. Darüber hinaus erfolgt eine Einbeziehung des Eltern-
beirates entsprechend der Regelung des § 29 ThürKigaG im Falle einer 
geplanten Erhöhung der Elternbeiträge oder der Verpflegungsgebühren.

§ 9
Versicherungsschutz

(1) Während der Betreuungszeit und für den direkten Hin- und Rückweg 
zur Kindertageseinrichtung sowie für gemeinsame Aktivitäten und Veran-
staltungen außerhalb der Einrichtung (z. B. Ausflüge) einschließlich der 
hierfür notwendigen Hin- und Rückwege besteht Unfallversicherungs-
schutz im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung.
(2) Für die Kindertageseinrichtung besteht eine Haftpflichtversicherung. Für 
mitgebrachte persönliche Gegenstände wird keine Haftung übernommen.

§ 10
Elternbeiträge und Verpflegungsgebühren

Für die Benutzung der Einrichtung wird von den Eltern der Kinder ein 
im Voraus zu zahlender Elternbeitrag sowie eine Verpflegungsgebühr 
für die Bereitstellung von Verpflegungsangeboten nach Maßgabe der 
jeweils gültigen Gebührensatzung zu dieser Satzung erhoben. Die Fest-
setzung des Elternbeitrages sowie der Verpflegungsgebühr erfolgt durch 
Bescheid.
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§ 11

Abmeldung
Das Benutzungsverhältnis endet durch Abmeldung des Kindes. Eine 
Abmeldung ist nur zum Ende eines Kalendermonats möglich. Sie ist 1 
Monat vorher der Kindergartenleitung schriftlich mitzuteilen. Kinder, die 
in die Schule aufgenommen werden, gelten nach dem letzten mögli-
chen Betreuungstag in der Kindertageseinrichtung als abgemeldet, es 
sei denn, sie werden bereits vorher fristgerecht zum Ende eines Monats 
abgemeldet.

§ 12
Ausschluss eines Kindes vom Besuch der Kindertageseinrichtung/

Betreuungsverbot
(1) Ein Kind kann vom Besuch der Kindertageseinrichtung insbesondere 
dann vorübergehend oder dauerhaft ausgeschlossen werden, wenn

1. die in dieser Satzung geregelten Mitwirkungspflichten der Eltern 
trotz schriftlicher Ermahnung wiederholt missachtet wurden,

2. die Eltern einer kontinuierlichen partnerschaftlichen Zusammenar-
beit mit dem Personal der Einrichtung bei der Bildung, Erziehung 
und Betreuung des Kindes zuwiderhandeln

3. die Benutzungsgebühr trotz Mahnung für zwei aufeinanderfolgende 
Monate nicht entrichtet worden ist

4. die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung bei der Abholung des 
Kindes mehrfach unentschuldigt innerhalb eines Zeitraums von ei-
nem Monat missachtet wurden oder

5. es sich trotz Ausschöpfung der pädagogischen Möglichkeiten der 
Kindertageseinrichtung nicht in die Gemeinschaft integrieren lässt 
oder andere Kinder gefährdet.

(2) Vor dem dauerhaften Ausschluss ist im Rahmen einer fehlerfreien 
Ermessensausübung zu prüfen, ob ein zeitlich befristeter Ausschluss 
ausreichend ist, um die entsprechenden Mitwirkungs- oder Handlungs-
pflichten zu erreichen.
(3) Der beabsichtigte zeitlich befristete oder dauerhafte Ausschluss des 
Kindes ist den Eltern in der Regel mit einer Frist von mindestens zwei Wo-
chen bekanntzugeben. Vorab sind sie anzuhören. Der Ausschluss erfolgt 
durch Bescheid und gilt, sofern er dauerhaft ist, als Abmeldung.
(4) Im Falle eines Betreuungsverbotes nach § 20 Abs. 9 Satz 6 IfSG oder 
im Falle des § 6 Abs. 5 besteht das Betreuungsverhältnis weiter, solange 
dieses nach den Regelungen dieser Satzung nicht wirksam gekündigt 
wurde.

§ 13
Gespeicherte Daten

(1) Für die Bearbeitung des Aufnahmeantrags, die Erhebung von Eltern-
beiträgen sowie für die gesetzlich vorgesehene Entwicklungsdokumenta-
tion werden die für die Aufgaben nach dem ThürKigaG, dieser Satzung 
sowie der Gebührensatzung zu dieser Satzung erforderlichen personen-
bezogenen Daten des Kindes, der Eltern sowie weiterer Kinder der Fa-
milie verarbeitet.
Dies sind:

a) Allgemeine Daten: Namen der Eltern, des Kindes, anderer Ge-
schwisterkinder, Geburtsdaten der Kinder, gewöhnlicher Aufenthalt/
Wohnanschrift der Eltern und des Kindes, Kontaktdaten (z. B. Tele-
fonnummern, E-Mail-Adressen), Aufnahmewunsch bzw. -datum und 
-dauer, gewählter Betreuungsumfang sowie zur kassenmäßigen Ab-
wicklung erforderliche Daten (z. B. Verbindungen zu Geldinstituten), 
…

b) Berechnungsgrundlagen für den Elternbeitrag und der Verpfle-
gungsgebühren

(2) Die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten wer-
den auch für notwendige Benachrichtigungen des Gesundheitsamtes 
nach den Regelungen des IfSG verwendet.
(3) Die erhobenen gespeicherten Daten für die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtung werden von der Gemeinde nach Wegfall des Zweckes der 
Erhebung gelöscht.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.02.2023 in Kraft.
Gleichzeitig wird hiermit die Benutzungssatzung der Kindertageseinrich-
tung der Gemeinde Brehme vom 15.06.2016 aufgehoben.

Brehme, 11.01.2023
gez. Schotte
Bürgermeister

Satzung

über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft und 
die Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten der 

Gemeinde Brehme

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 

41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 
(GVBl. S. 414, 415), der §§ 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. 
Oktober 2019 (GVBl. S. 396), des § 90 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 Absatz 24 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. 
I S. 2328), der §§ 21 Abs. 1, 29 und 30 des Thüringer Gesetzes über die 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, ande-
ren Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Thüringer Kin-
dergartengesetz - ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 276), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 31.07.2021 (GVBl. S. 
387) sowie des § 10 der Satzung über die Benutzung der Kindertages-
einrichtung für Kinder der Gemeinde Brehme vom 11.01.2023 hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Brehme in der Sitzung vom 13.12.2022 die 
folgende Gebührensatzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die gemeinschaftlich geführte Kindertageseinrich-
tung in Trägerschaft der Gemeinde Brehme.

§ 2
Gebührenerhebung

Die Gemeinde Brehme erhebt für die Benutzung der Kindertageseinrich-
tung Benutzungsgebühren und für die Verpflegung von Kindern in der 
Kindertageseinrichtung Verpflegungsgebühren nach Maßgabe dieser 
Satzung. Die Benutzungsgebühren werden im Sprachgebrauch des Thür-
KigaG und im Folgenden als „Elternbeiträge“ bezeichnet.

§ 3
Elternbeitragsschuldner

(1) Schuldner des Elternbeitrages und der Verpflegungsgebühren sind 
die Eltern der Kinder in der Kindertageseinrichtung. Mehrere Schuldner 
sind Gesamtschuldner.
(2) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die jeweiligen Personensorgebe-
rechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 5 des Achten Buchs Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) oder Erziehungs-berechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 
Nr. 6 SGB VIII.

§ 4
Entstehen und Ende der Elternbeitragsschuld

(1) Die Elternbeitragsschuld für die Benutzung der Kindertageseinrich-
tung entsteht mit der Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung 
bzw. ab dem im Aufnahmebescheid festgesetzten Datum, sofern die El-
tern den Platz nicht rechtzeitig mindestens 4 Wochen vor der geplanten 
Aufnahme ihres Kindes schriftlich gegenüber der Gemeindeverwaltung 
wieder gekündigt haben und endet mit dem Wirksamwerden der Abmel-
dung oder dem Ausschluss des Kindes oder dem Beginn der Elternbei-
tragsfreiheit gemäß § 30 ThürKigaG.
(2) Die Gebührenschuld für die Inanspruchnahme von Verpflegungsan-
geboten beginnt mit der Anmeldung zur Verpflegung und endet mit dem 
Wirksamwerden der Abmeldung von der Verpflegung oder dem Wirksam-
werden der Abmeldung vom Besuch der Kindertageseinrichtung sowie 
im Falle des Ausschlusses des Kindes.

§ 5
Fälligkeit und Zahlung des Elternbeitrages

(1) Der Elternbeitrag ist, mit Ausnahme des § 7, als Monatsbetrag zu 
entrichten. Wird ein Kind während eines Monats in der Kindertagesein-
richtung aufgenommen, so ist bei einer Aufnahme bis einschließlich zum 
14. des Monats der volle Elternbeitrag für den Monat zu zahlen. Bei einer 
Aufnahme ab dem 15. des Monats ist die Hälfte des Elternbeitrages für 
den Monat zu zahlen.
(2) Der Elternbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Einrichtung tage-
weise, z. B. zwischen Weihnachten und Neujahr oder an Brückentagen, 
geschlossen bleibt. Dies gilt auch bei einer vorübergehenden Schließung 
oder einer vorübergehenden Einschränkung des Betriebes der Kinderta-
geseinrichtung, z. B. aufgrund einer Anordnung des Gesundheitsamtes 
nach § 28 Abs. 1 IfSG, wegen höherer Gewalt oder Streik sowie im Falle 
einer geplanten Schließzeit der Einrichtung (z. B. 2 Wochen in den Som-
merferien).
(3) Wenn ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die Kin-
dertageseinrichtung über einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen nicht 
besuchen kann, wird der Elternbeitrag für diesen Zeitraum auf Antrag 
erstattet. Bei einer Abwesenheit für einen kürzeren Zeitraum (wegen Er-
krankung oder aus sonstigen Gründen) bleibt die Höhe des Elternbeitra-
ges unberührt.
(4) Der Elternbeitrag ist am 15. eines jeden Monats für den laufenden Mo-
nat fällig und an die Gemeindekasse zu entrichten. Die Zahlung soll in der 
Regel bargeldlos durch Überweisung oder per SEPA-Lastschriftmandat 
erfolgen.
(5) Eine Zahlung des Elternbeitrages direkt in der Kindertageseinrichtung 
ist nicht zulässig.

§ 6
Höhe, Fälligkeit und Zahlung der Verpflegungsgebühren

(1) Die Verpflegungsgebühren betragen 45,00 Euro pro Monat. Getränke 
sind in dem Verpflegungsangebot enthalten. Bei einer Neuaufnahme bis 
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einschließlich zum 14. des Monats, ist der volle Monatsbetrag zu zahlen. 
Bei einer Neuaufnahme ab dem 15. des Monats, ist die Hälfte des Mo-
natsbetrages zu zahlen.
(2) Die Verpflegungsgebühren werden monatlich pauschal - unabhängig 
von der tatsächlichen Anwesenheit des Kindes - erhoben.
(3) Die monatliche Pauschale für Verpflegungsgebühren steigt zukünftig 
jedes Jahr zum 01. Januar - beginnend mit dem 01. Januar 2024 - um 
5,00 Euro pro Kind.
(4) Fehlt ein Kind für einen Zeitraum von 10 zusammenhängenden Be-
treuungstagen oder mehr, können die Gebührenschuldner einen Antrag 
auf Rückerstattung von Verpflegungsgebühren für diesen Zeitraum bei 
der Kindergartenleitung stellen. Der Rückerstattungstagessatz errechnet 
sich aus der zu dem Zeitpunkt der Erstattung gültigen Verpflegungsge-
bühr dividiert durch 30 Tage. Die Erstattung erfolgt bargeldlos durch Ver-
rechnung mit dem nächsten fälligen Betrag.
(5) Die Verpflegungsgebühren sind jeweils zum 15. des Monats fällig und 
an die Gemeindekasse zu entrichten. Die Gebührenzahlung soll in der 
Regel bargeldlos durch Überweisung oder per SEPA-Lastschrift erfolgen.
(6) Sollten die Verpflegungsgebühren nicht entsprechend des Abs. 5 ent-
richtet werden, kann eine weitere Verpflegungsversorgung bis zur Zah-
lung der rückständigen Kosten versagt werden.

§ 7
Elternbeitragsfreiheit

Für die Betreuung eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt in Thü-
ringen im Zeitraum der letzten vierundzwanzig Monate vor dessen re-
gulärem Schuleintritt (jeweils erster Schultag für alle nach § 18 Abs. 1 
Thüringer Schulgesetz schulpflichtigen Kinder) wird kein Elternbeitrag 
geltend gemacht. Für ein Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in Thüringen, 
welches nach § 18 Abs. 3 des Thüringer Schulgesetzes von der Schul-
pflicht zurückgestellt wurde, verlängert sich die Elternbeitragsfreiheit bis 
zum Tag vor dessen ersten Schultag. Sofern die Betreuung in dem Mo-
nat, in dem die Elternbeitragsfreiheit beginnt, keinen vollen Monat mehr 
umfasst, wird ein Elternbeitrag nur bis zum Tag vor Beginn der jeweiligen 
Elternbeitragsfreiheit geltend gemacht. Hierzu wird der jeweils zu zah-
lende Monatsbeitrag durch 30 Tage dividiert und mit der Anzahl der Tage 
im jeweiligen Monat vom 1. des Monats bis einschließlich des Tages vor 
Beginn der Elternbeitragsfreiheit multipliziert.

§ 8
Höhe des Elternbeitrages

(1) Die Höhe des Elternbeitrages bemisst sich nach dem gewählten Be-
treuungsumfang sowie dem Alter des Kindes und wird sozial gestaffelt 
nach der Anzahl der Kinder einer Familie die gleichzeitig in der Kinderta-
geseinrichtung der Gemeinde Brehme betreut werden. Als Familie gelten 
Alleinerziehende sowie Ehepaare oder Personen, die in eheähnlicher 
Gemeinschaft gemäß § 20 SGB XII leben und ihre im selben Haushalt 
lebenden Kinder. Als Familie gelten auch Pflegefamilien.
(2) Die Höhe des Elternbeitrages in Euro pro Monat ergibt sich aus den 
nachfolgenden Tabellen:

Tabelle 1: Staffelung für Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis 
zum vollendeten 3. Lebensjahr

Betreuungsmodell maximaler
Zeitrahmen

Elternbeitrag

1. Halbtagsbetreuung (ht) 07:00 - 12:00 Uhr
(5 h)

180,00

2. Basisbetreuung (bb) 08:00 - 16:00 Uhr
(8 h)

220,00

3. Basisbetreuung +
Frühdienst (bf)

07:00 - 16:00 Uhr
(9 h)

240,00

4. Basisbetreuung +
Spätdienst (bs)

08:00 - 17:00 Uhr
(9 h)

240,00

5. Basisbetreuung +
Früh- und Spätdienst (fs)

07:00 - 17:00 Uhr
(10 h)

260,00

Tabelle 2: Staffelung für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis 
zum Schuleintritt bzw. Beginn der Elternbeitragsfreiheit

Betreuungsmodell maximaler
Zeitrahmen

Elternbeitrag

1. Halbtagsbetreuung (ht) 07:00 - 12:00 Uhr
(5 h)

130,00

2. Basisbetreuung (bb) 08:00 - 16:00 Uhr
(8 h)

160,00

3. Basisbetreuung +
Frühdienst (bf)

07:00 - 16:00 Uhr
(9 h)

180,00

4. Basisbetreuung +
Spätdienst (bs)

08:00 - 17:00 Uhr
(9 h)

180,00

5. Basisbetreuung +
Früh- und Spätdienst (fs)

07:00 - 17:00 Uhr
(10 h)

200,00

(3) Der niedrigere Elternbeitrag für die nächsthöhere Altersklasse wird ab 
dem Monat erhoben, der auf den Monat folgt, in dem das Kind das neue 
Lebensjahr erreicht hat.
(4) Der monatliche Betrag für die Elternbeiträge steigt zukünftig jedes 
Jahr zum 01. September - beginnend mit dem 01. September 2024 - um 
7,50 Euro pro Kind.

(5) Für jedes weitere Kind, das in der Kindertageseinrichtung betreut 
wird, verringert sich der Elternbeitrag um 20,00 €.
(6) Wird die vereinbarte Betreuungszeit überschritten, kann die Gemein-
de nach Anhörung der Eltern den Elternbeitrag des nächsthöheren Be-
treuungsumfangs festsetzen.
(7) Wird ein Kind bis zur Schließzeit des Kindergartens nicht abgeholt, 
werden pro angefangene halbe Stunde 15,00 Euro zusätzlich zum El-
ternbeitrag erhoben.
(8) Besuchen Kinder auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 
ThürKigaG mit Wohnsitz außerhalb des Freistaates Thüringen die Kin-
dertagesstätte Brehme, können sich die Benutzungsgebühren für diese 
Kinder erhöhen. Dieser Erhöhungsbeitrag wird nur dann fällig, wenn die 
Kosten durch die von der abgebenden Gemeinde zu zahlende Pauschale 
(§ 21 Abs. 5 ThürKigaG) nicht abgedeckt werden.

§ 9
Festlegung der Elternbeiträge, Auskunftspflichten

(1) Die Gemeindeverwaltung erlässt jährlich einen Bescheid, aus dem 
die Höhe der Elternbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung hervorgeht.
(2) Die Anzahl der in der Kindertageseinrichtung betreuten Kinder einer 
Familie, ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu belegen. Werden 
die erforderlichen Nachweise nicht nach der Anmeldung des Kindes er-
bracht, werden die Elternbeiträge in Höhe des für das erste Kind maß-
geblichen Betrages festgesetzt.
(3) Änderungen in der Zahl der in der Kindertageseinrichtung betreuten 
Kinder einer Familie, sind unter Vorlage der notwendigen Unterlagen un-
verzüglich zu melden. Die Elternbeiträge werden für den Kalendermonat 
neu festgesetzt, der auf den Kalendermonat folgt, in dem die Änderung 
angezeigt wurde. Erfolgt die Änderungsmeldung nicht bzw. nicht rechtzei-
tig, kann bei Bekanntwerden der für die Höhe des Elternbeitrages maß-
geblichen Umstände rückwirkend bis zum Zeitpunkt der eingetretenen 
Änderung der dann maßgebliche Elternbeitrag erhoben werden.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.02.2023 in Kraft.
Gleichzeitig wird hiermit die Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der Tageseinrichtung für Kinder in kommunaler Träger-
schaft der Gemeinde Brehme vom 10.02.2017 aufgehoben.

Brehme, 12.01.2023
gez. Schotte
Bürgermeister

Ferna

Hauptsatzung
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. Au-
gust 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Ferna in der Sitzung am 16.11.2022 die folgende Haupt-
satzung beschlossen:

§ 1
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Ferna“.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Gemeindewappen ist gespalten von Blau über Gold und zeigt 
oben einen wachsenden silbernen Engel auf einer Querflöte spielend 
und unten einen blauen Wellenbalken.
(2) Die Flagge der Gemeinde ist weiß mit blauen Flanken und trägt das 
Gemeindewappen.
(3) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift im unteren Halbkreis „Gemeinde 
Ferna“ und im oberen Halbkreis „Thüringen“ und zeigt im Abdruck, dass 
unter Absatz 1 beschriebene Wappen der Gemeinde.

§ 3
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei-
ses der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerentscheids beantragen 
(Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen des Bürgerbegehrens wird 
die Angelegenheit den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt, sofern der 
Gemeinderat sich das Anliegen nicht zu Eigen macht.
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zen durchgeführt werden. Eine Notlage besteht, wenn es den Mitgliedern 
des Gemeinderats aufgrund einer außergewöhnlichen Situation nicht 
möglich ist, persönlich an den Sitzungen des Gemeinderats teilzuneh-
men. Außergewöhnliche Situationen sind insbesondere Katastrophen-
fälle nach § 34 des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, 
Pandemien oder Epidemien. Der Bürgermeister stellt eine Notlage nach 
Satz 2 fest und lädt die Gemeinderatsmitglieder zu Sitzungen nach Satz 
1 ein. Der Gemeinderat beschließt in seiner nächsten Sitzung über den 
Fortbestand der vom Bürgermeister nach Satz 4 festgestellten Notlage. 
Im Übrigen bleiben die für den Geschäftsgang von Sitzungen des Ge-
meinderats geltenden Regelungen unberührt.
(2) Ist es dem Gemeinderat während der vom Bürgermeister nach Ab-
satz 1 Satz 4 festgestellten Notlage nicht möglich, eine Sitzung nach Abs. 
1 Satz 1 durchzuführen, kann er die Beschlüsse über Angelegenheiten, 
die nicht bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben werden können, auf 
Antrag des Vorsitzenden, einer Fraktion oder eines Viertels der Mitglie-
der des Gemeinderates im Umlaufverfahren fassen. Für den Antrag auf 
Durchführung des Umlaufverfahrens, die Stimmabgabe zur Anwendbar-
keit des Umlaufverfahrens nach Satz 3 und über die Beschlussvorlagen 
ist die Textform (§ 126b BGB) ausreichend. Der Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren müssen drei Viertel der Mitglieder des Gemeinderats 
zustimmen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen über die 
erforderlichen Mehrheiten in Sitzungen. Ist die Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren abgeschlossen, hat der Bürgermeister die Gemeinde-
ratsmitglieder unverzüglich über die in diesem Verfahren gefassten Be-
schlüsse zu unterrichten.
(3) Wahlen und sonstige geheime Abstimmungen im Sinne des § 39 
ThürKO dürfen nicht in Sitzungen nach Absatz 1 Satz 1 oder im Umlauf-
verfahren nach Abs. 2 durchgeführt werden.
(4) Die Gemeinde hat die technischen Voraussetzungen für Sitzungen 
nach Abs. 1 S. 1 und das Umlaufverfahren nach Abs. 2 zu schaffen und 
die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sicherzustel-
len. Dazu gehört insbesondere, dass die Gemeinde ein geeignetes Vi-
deokonferenzsystem für die Durchführung von Sitzungen nach Absatz 
1 Satz 1 bereitstellt. Die Funktionsfähigkeit der Internetzugänge bei den 
Mitgliedern des Gemeinderats und den sonstigen zu einer Gemeinde-
ratssitzung zu ladenden Personen ist von den jeweiligen Mitgliedern und 
sonstigen Teilnehmenden zu gewährleisten.
Das/die für die Teilnahme an einer Sitzung nach Absatz 1 Satz 1 bzw. 
einem Umlaufverfahren nach Absatz 2 erforderliche/n Endgerät/e (z.B. 
Tablet, Laptop, Kamera, Mikrofon, …) hat jedes Mitglied des Gemeinde-
rates auf eigene Kosten zu beschaffen und die Funktionsfähigkeit (unter 
anderem durch Wartung, Updates aufspielen etc.) zu gewährleisten.
(5) Diese Regelungen gelten für andere kommunale Gremien entspre-
chend.

§ 10
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen berühren, sollen diese in angemessener Weise beteiligt wer-
den. Die Beteiligung kann insbesondere erfolgen durch

- die Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates,
- die Durchführung von Versammlungen mit Kindern und Jugendli-

chen entsprechend den Einwohnerversammlungen gem. § 15 Abs. 
1 ThürKO,

- Umfragen bei Kindern und Jugendlichen,
- Umfragen in Jugendforen oder
- die Durchführung von Jugendworkshops.
Der Bürgermeister entscheidet in Abhängigkeit der einzelnen Planungen 
und Vorhaben, in welcher Form und bis zu welchem Alter die Kinder und 
Jugendlichen beteiligt werden.

§ 11
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde und das 
Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können zu Ehrenbürgern 
ernannt werden.
(2) Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates, Ehrenbeamte, 
hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat 
oder Amt ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhal-
ten:

- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
- Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied,
- sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit 

kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „Ehren-“.
Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend aus-
geübten/ Funktion richten.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger vor-
teilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde beigetragen 
haben, können besonders geehrt werden. Der Gemeinderat kann dazu 
spezielle Richtlinien beschließen.
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeichnung 
soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates unter Aus-
händigung einer Urkunde vorgenommen werden.
(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeich-
nung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat den Bür-
gern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde 
zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).
(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Gemeinde-
ratsbeschlusses der Gemeinde.
(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerent-
scheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das Thüringer Gesetz 
über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürge-
rentscheid (ThürEBBG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 4
Einwohnerfragestunde und -versammlung

(1) Bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates soll den Einwohnern 
Gelegenheit gegeben werden, Fragen zu gemeindlichen Angelegenhei-
ten, die in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallen, zu stellen oder 
Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten. Einwohneranfragen, Anre-
gungen oder Vorschläge zu Tagesordnungspunkten, die nicht-öffentlich 
behandelt werden, sind unzulässig. Es dürfen bis zu 3 Einwohneranfra-
gen, Anregungen oder Vorschläge von einem Einwohner, Verein oder 
Verband mit Sitz in der Gemeinde Ferna pro Sitzung gestellt werden. Die 
Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge müssen sich jeweils 
auf ein Thema beziehen und spätestens 3 Tage vor der Sitzung schriftlich 
in der Gemeindeverwaltung oder per E-Mail (Ferna@lindenberg-eichs-
feld.de) eingehen. Einwohneranfragen dürfen bis zu 3 einzelne Fragen 
enthalten. Die Einwohnerfragestunde ist Bestandteil der öffentlichen Sit-
zung und kann auf 30 Minuten begrenzt werden; in Ausnahmefällen kann 
sie durch den Bürgermeister bis auf 45 Minuten ausgedehnt werden. Die 
Redezeit eines Fragestellers beträgt höchstens 10 Minuten. Es genügt 
eine mündliche Beantwortung der Einwohneranfrage/n durch den Bür-
germeister. Eine Aussprache und/oder Beratung in der Sache findet nicht 
statt. Zulässig sind bis zu 2 themenbezogene Nachfrage/n durch den/
die Fragesteller. Ist die Beantwortung der Nachfrage/n nicht während der 
Sitzung möglich, erfolgt deren Beantwortung im Nachgang oder in der 
folgenden Gemeinderatssitzung.
(2) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Einwoh-
nerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige Gemeindeangele-
genheiten, insbesondere über Planungen und Vorhaben der Gemeinde, 
die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar und nachhaltig beeinflussen 
oder über Angelegenheiten, die mit erheblichen Auswirkungen für eine 
Vielzahl von Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit 
ihnen zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der 
Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung 
in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerversammlung ein.
(3) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerversammlung. 
Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern in ausreichendem 
Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Soweit dies erforderlich 
ist, kann der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unterrichtung 
Gemeindebedienstete und Sachverständige hinzuziehen.
(4) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindeangelegen-
heiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohnerversammlung 
erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der Einwohnerversammlung 
bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen sollen vom Bürgermeister in 
der Einwohnerversammlung beantwortet werden. Ausnahmsweise kann 
der Bürgermeister Anfragen auch innerhalb einer Frist von drei Wochen 
schriftlich beantworten.

§ 5
Vorsitz im Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall seiner Ver-
hinderung sein Stellvertreter.

§ 6
Bürgermeister

Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.

§ 7
Beigeordnete

Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

§ 8
Ausschüsse

(1) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemeinderat 
dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und Wählergrup-
pen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen bestehen, sind diese der 
Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt die Zahl der Ausschusssitze 
die Zahl der Gemeinderatsmitglieder, so kann jedes Gemeinderatsmit-
glied, das im Übrigen keinen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem 
Ausschuss mit Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat 
entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.
(2) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien erfolgt ein-
heitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren Hare/Niemeyer.
(3) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse regelt im 
Übrigen die Geschäftsordnung für den Gemeinderat.

§ 9
Sitzungen und Entscheidungen in Notlagen

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats können in Notlagen ohne persönli-
che Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durch eine zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton, insbesondere in Form von Videokonferen-
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am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen werden. Der Aushang 
erfolgt an folgender Verkündigungstafel der Gemeinde:

a) Schaukasten - Gaststätte zum „Dorfkrug“, Dorfstraße 33a
(5) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder orts-
übliche) Bekanntmachungen gilt Absatz 1 entsprechend und die Be-
kanntmachung auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Linden-
berg/Eichsfeld (Internetadresse: https://www.lindenberg-eichsfeld.de), 
sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt.
(6) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der nach Absatz 1 festgeleg-
ten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereig-
nisse nicht möglich, so genügt in dringenden Fällen als öffentliche Be-
kanntmachung jede andere geeignete Form der Bekanntgabe, die eine 
ausreichende Unterrichtung der Einwohner gewährleistet.
(7) Öffentliche Auslegungen der Gemeinde werden in den jeweiligen Äm-
tern der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 
17, 37339 Teistungen, vorgenommen.

§ 14
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsätzen der 
Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 15
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezogenen Be-
zeichnungen gelten für Frauen, Männer sowie alle weiteren Geschlechts-
formen.
(2) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 17.07.2019 und 
die 1. Änderung der Hauptsatzung vom 04.08.2020 außer Kraft.

Ferna, den 02.02.2023
gez. May  (Siegel)
Bürgermeisterin

Teistungen

Hauptsatzung
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. Au-
gust 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Teistungen in der Sitzung am 13.12.2022 die folgende 
Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Teistungen“.
(2) Die Ortsteile behalten ihren Namen in Verbindung mit dem Namen 
der Gemeinde.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Aufgrund der Beschlussfassung des Landtages vom 25.03.1999 und 
bis zur endgültigen Beschlussfassung der Gemeinde Teistungen, trägt 
das vorläufige Dienstsiegel die Umschriftung im unteren Halbkreis „Ge-
meinde Teistungen“ und im oberen Halbkreis „Thüringen“ und zeigt das 
Wappen des Landes Thüringen.
(2) Eine Verwendung des Namens der Gemeinde ist nur mit Genehmi-
gung zulässig.

§ 3
Ortsteile

Das Gemeindegebiet gliedert sich in folgende Ortsteile:

1. Böseckendorf mit Bleckenrode
2. Neuendorf
3. Teistungen.
Die räumliche Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus der als Anlage 
beigefügten Karte, die Bestandteil der Hauptsatzung ist.

§ 12
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwir-
kung bei den Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und 
seiner Ausschüsse als Entschädigung ein Sitzungsgeld von 25,00 Euro 
für die notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des Ge-
meinderats oder eines Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Dabei dür-
fen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.
Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 ist jährlich zu überprüfen. 
Übersteigt der Mindestbetrag nach § 2 Abs. 5 der Thüringer Verordnung 
über Höchstsätze für die Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder 
(Thüringer Entschädigungsverordnung - ThürEntschVO) die festgesetzte 
Aufwandsentschädigung, ist diese neu festzusetzen.
Für die Teilnahme an einer Sitzung nach § 36a Absatz 1 Satz 1 ThürKO 
sowie die Beschlussfassung im Umlaufverfahren nach § 36a Absatz 2 
ThürKO wird gleichermaßen die Entschädigung gewährt.
(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben 
außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls 
und der notwendigen Auslagen. Selbstständig Tätige erhalten eine Pau-
schalentschädigung von 20,00 Euro je volle Stunde für den Verdienst-
ausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit entstan-
den ist. Gemeinderatsmitglieder, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, erhalten 
eine Pauschalentschädigung von 10,00 Euro je volle Stunde. Die Ersatz-
leistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag sowie für höchs-
tens acht Stunden pro Tag und auch nur bis 19.00 Uhr gewährt.
(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach 
dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.
(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder sind, gel-
ten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienstaus-
falls bzw. der Pauschalentschädigung und der Reisekosten (Abs. 1, 2 
und 3) entsprechend.
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den 
Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung 
der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag 
eine pauschale Entschädigung. Vorrangig gelten jedoch die entsprechen-
den Gesetze zur Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Kom-
munalwahl in der jeweils gültigen Fassung.
Die pauschale Entschädigung beträgt:
Für Wahlvorsteher / Wahlleiter 25,00 Euro.
Für stellv. Wahlvorsteher, Schriftführer und Beisitzer 20,00 Euro.
(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für die Dau-
er ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschädigung:

- der ehrenamtliche Bürgermeister von 800,00 Euro,
- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von 200,00 Euro,
Die Aufwandsentschädigung nach Satz 1 ist jährlich zu überprüfen. Über-
steigt der Mindestbetrag nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 der Thü-
ringer Verordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen 
kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (ThürAufEVO) die festgesetzte Auf-
wandsentschädigung, ist diese neu festzusetzen.

§ 13
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinde er-
folgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt „Amtsblatt der Verwaltungsge-
meinschaft Lindenberg/Eichsfeld“.
Auf die Veröffentlichungen im Amtsblatt ist ab 01. Januar 2023 zusätzlich 
in dem amtlichen Bekanntmachungskasten Gaststätte zum „Dorfkrug“, 
Dorfstraße 33a hinzuweisen.
Auf den Urschriften der Satzungen sind die Form und der Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung schriftlich zu vermerken.
Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwendbarer Er-
eignisse eine Satzung oder sonstige öffentliche Bekanntmachung nicht 
in der durch Absatz 1 festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht wer-
den, erfolgt in dringenden Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch 
Aushang der im Abs. 4 benannten Bekanntmachungskästen.
Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffentliche Bekanntma-
chung der Satzung unverzüglich in der nach Absatz 1 festgelegten Form 
nachgeholt; auf die Form der Bekanntmachung ist dabei hinzuweisen.
Das Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld wird 
nach Bedarf, mindestens einmal monatlich, herausgegeben und im Bür-
gerhaus der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstra-
ße 17, 37339 Teistungen für jedermann zur Einsicht öffentlich ausgelegt.
Das Amtsblatt wird gleichzeitig im Internet unter www.lindenberg-eichs-
feld.de
bekannt gemacht.
(2) Das Amtsblatt kann bei der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/
Eichsfeld kostenlos angefordert werden. Auf Antrag wird das Amtsblatt 
elektronisch übersandt.
(3) Die öffentliche Bekanntmachung nach Absatz 1 ist mit Ablauf des 
Erscheinungstages der die Bekanntmachung enthaltene Ausgabe des 
Amtsblattes der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld vollen-
det.
(4) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tages-
ordnung der Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse ist mit 
dem Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündigungstafeln 
vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen jedoch erst 
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(2) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien erfolgt ein-
heitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren Hare/Niemeyer.
(3) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse regelt im 
Übrigen die Geschäftsordnung für den Gemeinderat.

§ 11
Sitzungen und Entscheidungen in Notlagen

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats können in Notlagen ohne persönli-
che Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durch eine zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton, insbesondere in Form von Videokonferen-
zen durchgeführt werden. Eine Notlage besteht, wenn es den Mitgliedern 
des Gemeinderats aufgrund einer außergewöhnlichen Situation nicht 
möglich ist, persönlich an den Sitzungen des Gemeinderats teilzuneh-
men. Außergewöhnliche Situationen sind insbesondere Katastrophen-
fälle nach § 34 des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, 
Pandemien oder Epidemien. Der Bürgermeister stellt eine Notlage nach 
Satz 2 fest und lädt die Gemeinderatsmitglieder zu Sitzungen nach Satz 
1 ein. Der Gemeinderat beschließt in seiner nächsten Sitzung über den 
Fortbestand der vom Bürgermeister nach Satz 4 festgestellten Notlage. 
Im Übrigen bleiben die für den Geschäftsgang von Sitzungen des Ge-
meinderats geltenden Regelungen unberührt.
(2) Ist es dem Gemeinderat während der vom Bürgermeister nach Ab-
satz 1 Satz 4 festgestellten Notlage nicht möglich, eine Sitzung nach Abs. 
1 Satz 1 durchzuführen, kann er die Beschlüsse über Angelegenheiten, 
die nicht bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben werden können, auf 
Antrag des Vorsitzenden, einer Fraktion oder eines Viertels der Mitglie-
der des Gemeinderates im Umlaufverfahren fassen. Für den Antrag auf 
Durchführung des Umlaufverfahrens, die Stimmabgabe zur Anwendbar-
keit des Umlaufverfahrens nach Satz 3 und über die Beschlussvorlagen 
ist die Textform (§ 126b BGB) ausreichend. Der Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren müssen drei Viertel der Mitglieder des Gemeinderats 
zustimmen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen über die 
erforderlichen Mehrheiten in Sitzungen. Ist die Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren abgeschlossen, hat der Bürgermeister die Gemeinde-
ratsmitglieder unverzüglich über die in diesem Verfahren gefassten Be-
schlüsse zu unterrichten.
(3) Wahlen und sonstige geheime Abstimmungen im Sinne des § 39 
ThürKO dürfen nicht in Sitzungen nach Absatz 1 Satz 1 oder im Umlauf-
verfahren nach Abs. 2 durchgeführt werden.
(4) Die Gemeinde hat die technischen Voraussetzungen für Sitzungen 
nach Abs. 1 S. 1 und das Umlaufverfahren nach Abs. 2 zu schaffen und 
die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sicherzustel-
len. Dazu gehört insbesondere, dass die Gemeinde ein geeignetes Vi-
deokonferenzsystem für die Durchführung von Sitzungen nach Absatz 
1 Satz 1 bereitstellt. Die Funktionsfähigkeit der Internetzugänge bei den 
Mitgliedern des Gemeinderats und den sonstigen zu einer Gemeinde-
ratssitzung zu ladenden Personen ist von den jeweiligen Mitgliedern und 
sonstigen Teilnehmenden zu gewährleisten.
Das/die für die Teilnahme an einer Sitzung nach Absatz 1 Satz 1 bzw. 
einem Umlaufverfahren nach Absatz 2 erforderliche/n Endgerät/e (z.B. 
Tablet, Laptop, Kamera, Mikrofon, …) stellt die Gemeinde den Mitglie-
dern des Gemeinderates zur Verfügung und gewährleistet die technische 
Funktionsfähigkeit durch Wartung der/s Geräte/s. Für Störungen der In-
ternetverbindung oder Störungen, die durch die Mitglieder des Gemein-
derats verursacht werden, ist die Gemeinde nicht verantwortlich.
(5) Diese Regelungen gelten für andere kommunale Gremien entspre-
chend.

§ 12
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen berühren, sollen diese in angemessener Weise beteiligt wer-
den. Die Beteiligung kann insbesondere erfolgen durch

- die Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates,
- die Durchführung von Versammlungen mit Kindern und Jugendli-

chen entsprechend den Einwohnerversammlungen gem. § 15 Abs. 
1 ThürKO,

- Umfragen bei Kindern und Jugendlichen,
- Umfragen in Jugendforen oder
- die Durchführung von Jugendworkshops.
Der Bürgermeister entscheidet in Abhängigkeit der einzelnen Planungen 
und Vorhaben, in welcher Form und bis zu welchem Alter die Kinder und 
Jugendlichen beteiligt werden.

§ 13
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde und das 
Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können zu Ehrenbürgern 
ernannt werden.
(2) Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates, Ehrenbeamte, 
hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat 
oder Amt ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhal-
ten:

- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
- Mitglied des Ortsteilrates = Ehrenmitglied des Ortsteilrates,
- Ortsteilbürgermeister = Ehrenortsteilbürgermeister,
- Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied,
- sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit 

kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „Ehren-“.

§ 4
Wahlrecht in den Ortsteilen

(1) Die Wahl der Mitglieder des Ortsteilrats erfolgt nach folgender Re-
gelung:
Die Wahl der weiteren Mitglieder des Ortsteilrats erfolgt entsprechend 
den Vorschriften für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder gemäß dem 
ThürKWG und der ThürKWO in der jeweils geltenden Fassung.
(2) Der Ortsteilrat wählt aus seiner Mitte einen Stellvertreter des Ortsteil-
bürgermeisters.

§ 5
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei-
ses der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerentscheids beantragen 
(Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen des Bürgerbegehrens wird 
die Angelegenheit den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt, sofern der 
Gemeinderat sich das Anliegen nicht zu eigen macht.
(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat den Bür-
gern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde 
zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).
(3) Absatz 1 und 2 gelten für Bürgerentscheide in Ortsteilen einer Ge-
meinde entsprechend.
(4) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Gemeinde-
ratsbeschlusses der Gemeinde. In dem Ortsteil einer Gemeinde hat der 
erfolgreiche Bürgerentscheid die Wirkung eines Beschluss des Ortsteil-
rates.
(5) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerent-
scheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das Thüringer Gesetz 
über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürge-
rentscheid (ThürEBBG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 6
Einwohnerfragestunde und -versammlung

(1) Bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates soll den Einwohnern 
Gelegenheit gegeben werden, Fragen zu gemeindlichen Angelegenhei-
ten, die in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallen, zu stellen oder 
Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten. Einwohneranfragen, Anre-
gungen oder Vorschläge zu Tagesordnungspunkten, die nicht-öffentlich 
behandelt werden, sind unzulässig. Die Einwohnerfragestunde ist Be-
standteil der öffentlichen Sitzung und kann auf 30 Minuten begrenzt 
werden; in Ausnahmefällen kann sie durch den Bürgermeister bis auf 
45 Minuten ausgedehnt werden. Die Redezeit eines Fragestellers be-
trägt höchstens 10 Minuten. Es genügt eine mündliche Beantwortung 
der Einwohneranfrage/n durch den Bürgermeister. Eine Aussprache und/
oder Beratung in der Sache findet nicht statt. Zulässig sind bis zu 2 the-
menbezogene Nachfrage/n durch den/die Fragesteller. Ist die Beantwor-
tung der Nachfrage/n nicht während der Sitzung möglich, erfolgt deren 
Beantwortung im Nachgang oder in der folgenden Gemeinderatssitzung.
(2) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Einwoh-
nerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige Gemeindeangele-
genheiten, insbesondere über Planungen und Vorhaben der Gemeinde, 
die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar und nachhaltig beeinflussen 
oder über Angelegenheiten, die mit erheblichen Auswirkungen für eine 
Vielzahl von Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit 
ihnen zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der 
Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung 
in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerversammlung ein.
(3) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerversammlung. 
Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern in ausreichendem 
Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Soweit dies erforderlich 
ist, kann der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unterrichtung 
Gemeindebedienstete und Sachverständige hinzuziehen.
(4) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindeangelegen-
heiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohnerversammlung 
erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der Einwohnerversammlung 
bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen sollen vom Bürgermeister in 
der Einwohnerversammlung beantwortet werden. Ausnahmsweise kann 
der Bürgermeister Anfragen auch innerhalb einer Frist von drei Wochen 
schriftlich beantworten.

§ 7
Vorsitz im Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall seiner Ver-
hinderung sein Stellvertreter.

§ 8
Bürgermeister

Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.

§ 9
Beigeordnete

Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

§ 10
Ausschüsse

(1) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemeinderat 
dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und Wählergrup-
pen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen bestehen, sind diese der 
Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt die Zahl der Ausschusssitze 
die Zahl der Gemeinderatsmitglieder, so kann jedes Gemeinderatsmit-
glied, das im Übrigen keinen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem 
Ausschuss mit Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat 
entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.
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Das Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld wird 
nach Bedarf, mindestens einmal monatlich, herausgegeben und im Bür-
gerhaus der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstra-
ße 17, 37339 Teistungen für jedermann zur Einsicht öffentlich ausgelegt.
Das Amtsblatt wird gleichzeitig im Internet unter www.lindenberg-eichs-
feld.de in der Rubrik Aktuelles / Amtsblatt bekannt gemacht.
(2) Das Amtsblatt kann bei der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/
Eichsfeld kostenlos angefordert werden. Auf Antrag wird das Amtsblatt 
elektronisch übersandt.
(3) Die öffentliche Bekanntmachung nach Absatz 1 ist mit Ablauf des 
Erscheinungstages der die Bekanntmachung enthaltene Ausgabe des 
Amtsblattes der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld vollen-
det.
(4) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tages-
ordnung der Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse ist mit 
dem Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündigungstafeln 
vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen jedoch erst 
am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen werden. Der Aushang 
erfolgt an folgenden Verkündigungstafeln der Gemeinde:
1. Böseckendorf - Dorfplatz
2. Bleckenrode - Dorfplatz
3. Neuendorf - Dorfstraße 35
4. Teistungen - vor dem Verwaltungsgebäude der VG Lindenberg/

Eichsfeld, Hauptstraße 17
(5) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder orts-
übliche) Bekanntmachungen gilt Absatz 1 entsprechend und die Be-
kanntmachung auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Linden-
berg/Eichsfeld (Internetadresse: https://www.lindenberg-eichsfeld.de), 
sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt.
(6) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der nach Absatz 1 festgeleg-
ten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereig-
nisse nicht möglich, so genügt in dringenden Fällen als öffentliche Be-
kanntmachung jede andere geeignete Form der Bekanntgabe, die eine 
ausreichende Unterrichtung der Einwohner gewährleistet.
(7) Öffentliche Auslegungen der Gemeinde werden in den jeweiligen Äm-
tern der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 
17, 37339 Teistungen, vorgenommen.

§ 16
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsätzen der 
Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 17
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezogenen Be-
zeichnungen gelten für Frauen, Männer sowie alle weiteren Geschlechts-
formen.
(2) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 16.07.2019, die 
1. Änderungssatzung vom 14.04.2021 sowie die 2. Änderungssatzung 
vom 08.06.2022 außer Kraft.

Teistungen, den 02.02.2023
gez. Krukenberg  (Siegel)
Bürgermeister

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend aus-
geübten/ Funktion richten.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger vor-
teilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde beigetragen 
haben, können besonders geehrt werden. Der Gemeinderat kann dazu 
spezielle Richtlinien beschließen.
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeichnung 
soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates unter Aus-
händigung einer Urkunde vorgenommen werden.
(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeich-
nung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

§ 14
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwir-
kung bei den Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und 
seiner Ausschüsse als Entschädigung ein Sitzungsgeld von 25,00 Euro 
für die notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des Ge-
meinderats oder eines Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Dabei dür-
fen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.
Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 ist jährlich zu überprüfen. 
Übersteigt der Mindestbetrag nach § 2 Abs. 5 der Thüringer Verordnung 
über Höchstsätze für die Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder 
(Thüringer Entschädigungsverordnung - ThürEntschVO) die festgesetzte 
Aufwandsentschädigung, ist diese neu festzusetzen.
Für die Teilnahme an einer Sitzung nach § 36a Absatz 1 Satz 1 ThürKO 
sowie die Beschlussfassung im Umlaufverfahren nach § 36a Absatz 2 
ThürKO wird gleichermaßen die Entschädigung gewährt.
(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben 
außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls 
und der notwendigen Auslagen. Selbstständig Tätige erhalten eine Pau-
schalentschädigung von 20,00 Euro je volle Stunde für den Verdienst-
ausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit entstan-
den ist. Gemeinderatsmitglieder, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, erhalten 
eine Pauschalentschädigung von 10,00 Euro je volle Stunde. Die Ersatz-
leistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag sowie für höchs-
tens acht Stunden pro Tag und auch nur bis 19.00 Uhr gewährt.
(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach 
dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.
(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder sind, gel-
ten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienstaus-
falls bzw. der Pauschalentschädigung und der Reisekosten (Abs. 1, 2 
und 3) entsprechend.
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den 
Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung 
der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag 
eine pauschale Entschädigung. Vorrangig gelten jedoch die entsprechen-
den Gesetze zur Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Kom-
munalwahl in der jeweils gültigen Fassung.
Die pauschale Entschädigung beträgt:
Für Wahlvorsteher / Wahlleiter 25,00 Euro.
Für stellv. Wahlvorsteher, Schriftführer und Beisitzer 20,00 Euro.
(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für die Dau-
er ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschädigung:

- der ehrenamtliche Bürgermeister von 1.623,00 Euro,
- der Ortsteilbürgermeister

des Ortsteils Böseckendorf von 330,00 Euro,
des Ortsteils Neuendorf von 525,00 Euro,
des Ortsteils Teistungen von 661,00 Euro,

- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von 405,75 Euro,
Die Aufwandsentschädigung nach Satz 1 ist jährlich zu überprüfen. Über-
steigt der Mindestbetrag nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 der Thü-
ringer Verordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen 
kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (ThürAufEVO) die festgesetzte Auf-
wandsentschädigung, ist diese neu festzusetzen.

§ 15
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinde er-
folgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt „Amtsblatt der Verwaltungsge-
meinschaft Lindenberg/Eichsfeld“.
Auf die Veröffentlichungen im Amtsblatt ist ab 01. Januar 2023 zusätzlich 
in den amtlichen Bekanntmachungskasten am Standort:

1. Böseckendorf - Dorfplatz
2. Bleckenrode - Dorfplatz
3. Neuendorf - Dorfstraße 35
4. Teistungen - vor dem Verwaltungsgebäude der VG Lindenberg/

Eichsfeld, Hauptstraße 17
hinzuweisen.
Auf den Urschriften der Satzungen sind die Form und der Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung schriftlich zu vermerken.
Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwendbarer Er-
eignisse eine Satzung oder sonstige öffentliche Bekanntmachung nicht 
in der durch Absatz 1 festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht wer-
den, erfolgt in dringenden Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch 
Aushang der im Abs. 4 benannten Bekanntmachungskästen.
Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffentliche Bekanntma-
chung der Satzung unverzüglich in der nach Absatz 1 festgelegten Form 
nachgeholt; auf die Form der Bekanntmachung ist dabei hinzuweisen.
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